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Amtliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Betriebsausschusses der Kreismusikschule des 
Landkreises Diepholz findet statt am:

Sitzungstermin: Donnerstag, 04.06.2026, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Sitzungssaal des Kreishauses Syke, Amtshof 3, 28857 Syke

T a g e s o r d n u n g:

 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses der 
Kreismusikschule am 20.11.2025

 3. Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner

 4. Kooperationen der Kreismusikschule mit Kindertagesstätten und Schulen

 5. Kooperation im Ganztagesangebot der Grundschulen - Chance oder Konflikt?

 6. Beschluss über den Jahresabschluss 2025 der Kreismusikschule

 7. Bekanntgaben

 8. Anfragen

 9. Fortsetzung der Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner

10. Schließung des öffentlichen Sitzungsteiles

Diepholz, 22.05.2026

Landkreis Diepholz
Der Landrat
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Kreismusikschule
des Landkreises Diepholz

Vorlage-Nr. VO/2026/078

05.05.2026

Sitzungsvorlage
 - öffentlich - 

Beschluss über den Jahresabschluss 2025 der Kreismusikschule

Datum Gremium

04.06.2026 Betriebsausschuss "Kreismusikschule des Landkreises Diepholz"

19.06.2026 Kreisausschuss

29.06.2026 Kreistag

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird vorgeschlagen, zum Jahresabschluss 2025 der Kreismusikschule 
folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025 der 
Kreismusikschule des Landkreises Diepholz werden festgestellt.

2. Die Betriebsleitung wird entlastet.

3.  Der Jahresfehlbetrag von EUR 322.892,79 wird durch die Entnahme aus der in 
den vergangenen Jahren gebildeten allgemeinen Rücklage ausgeglichen. 

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2025 der Kreismusikschule wurde von der INTECON GmbH Lohne von 
Ende März bis Anfang April 2026 geprüft. Danach sind Rechnungswesen und 
Geschäftsführung geordnet.

Der Jahresfehlbetrag 2025 beläuft sich auf EUR 322.892,79.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag von EUR 322.892,79 durch die Entnahme aus 
der in den vergangenen Jahren gebildeten allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Die INTECON GmbH hat der Kreismusikschule einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz ist hiervon in Kenntnis gesetzt 
worden.
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Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den detaillierten Prüfbericht der INTECON GmbH 
verwiesen.

Auswirkungen auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz:

Ja Nein .

Anlagen

gez. Wegert (päd. Leiter) gez. Herr Peukert (kaufm. Leiter)
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Anhang der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, Syke,

für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz wird seit 1. Januar 2006 als Eigenbetrieb 
des Landkreises Diepholz (Sitz in Diepholz) geführt. Bis 31.12.2019 erfolgte dies in Form 
des Betriebes gewerblicher Art. Zum 01.01.2020 erfolgte die Überleitung in einen Eigenbe-
trieb gemeinnütziger Art. Der Jahresabschluss 2025 wurde gemäß den Vorschriften des 
zweiten Teils der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (EigBetrVO) aufge-
stellt. Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Übersicht 
über die Entwicklung des Anlagevermögens entspricht den Formblättern gem. RdErl. d. MI 
vom 26.07.2018. Der nach dem Formblatt bei der GuV am Ende vorgesehene nachrichtli-
che Vermerk zur Verwendung des Jahresüberschusses wurde noch nicht eingefügt, da der 
Verwendungsbeschluss noch gefasst wird.

II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. 
Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250,00
(bis 2017 netto EUR 150,00) wurden wie in den Vorjahren als sonstiger betrieblicher Auf-
wand erfasst. Für die in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 zugegangenen selbständig 
nutzbaren geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über EUR
150,00 bis EUR 1.000,00 wurden Jahressammelposten gebildet, die über fünf Jahre linear 
abgeschrieben werden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden keine Sammelposten mehr 
gebildet. Selbständig nutzbare geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-
kosten über EUR 250,00 bis EUR 800,00 (bis 2017 netto EUR 150,00 bis netto EUR 410,00) 
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 

Sachanlagen mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 800,00 (von 2010 - 2017 mit An-
schaffungskosten von mehr als EUR 410,00 und vor 2010 mit Anschaffungskosten von 
mehr als netto EUR 1.000,00) und nicht selbständig nutzbare Vermögensgegenstände wer-
den linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Zugangsjahr wird 
der Jahresabschreibungsbetrag zeitanteilig berücksichtigt.  

Unter den Finanzanlagen werden 2.481.320 (Vorjahr 2.481.320) Stückaktien der Avacon 
AG ausgewiesen. 

Der Aktienbestand wird unverändert mit den Anschaffungskosten bewertet.   

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen an-
gesetzt. Aufgrund des geringen Ausfallrisikos wurden keine Wertberichtigungen gebildet. 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nominalbeträgen an-
gesetzt.
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Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gem. § 250 Abs. 1 HGB gebildet.
Das Aktivierungswahlrecht für latente Steuern wurde nicht wahrgenommen.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der sich aufgrund vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung ergibt. Alle erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gem. § 250 Abs. 2 HGB gebildet.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagennachweis (Anlage zu diesem An-
hang) gezeigt.

Entwicklung des Eigenkapitals:

2025 2024
EUR EUR

Stammkapital 3.540.000,00 3.540.000,00

Allgemeine Rücklage

Anfangsstand 22.611.389,01 22.863.565,28
Zuführung 218.344,00 645.980,00
Entnahme 0,00 898.156,27

22.829.733,01 22.611.389,01

Gewinnvortrag 0,00 5,86

Jahresfehlbetrag -322.892,79 218.338,14

26.046.840,22 26.369.733,01

Das Stammkapital beträgt gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung T€ 3.540.

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 30.06.2025 wurden der allgemeinen Rücklage unter 
Einbeziehung des Gewinnvortrages von EUR 5,86 und dem Jahresüberschuss 2024 von 
EUR 218.338,14 ein Betrag von EUR 218.344,00 zugeführt.
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Entwicklung der Rückstellungen:

01.01.2025 Verbrauch Zuführung 31.12.2025

EUR EUR EUR EUR

Jahresabschluss und

Steuererklärungen 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

int. Jahresabschlussk. 4.497,14 4.497,14 4.630,75 4.630,75

Urlaub 16.998,35 16.998,35 17.272,30 17.272,30

Archivierungskosten 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

E-Check 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Energieaudit 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Raumnutzungskosten 0,00 0,00 1.415,12 1.415,12

Überstunden 3.129,97 3.129,97 4.931,46 4.931,46

48.125,46 36.125,46 39.749,63 51.749,63

     Die Arbeitnehmer sind nach Maßgabe des § 4 des Versorgungs-Tarifvertrages für 
Arbeitnehmer des Bundes, der Länder und   kommunaler Verwaltungen und Betriebe bei 
der Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) versichert. Die Mitgliedschaft in 
der VBL kann bei Vorliegen von Deckungslücken eine mittelbare Pensionsverpflichtung 
gem. Artikel 28 EGHGB bedingen. Eine Angabe über das Bestehen bzw. die Höhe einer 
Unterdeckung ist z.Z. nicht möglich, da hierzu erforderliche Angaben seitens der VBL nicht 
vorliegen. Der VBL-Umlagesatz beträgt seit 1.1.2002 7,86 % (zuvor 7,70 %). Um 
Fehlbeträge auszugleichen, die durch die laufende Umlage nicht gedeckt sind, sind seit 
dem 1.1.2002 zusätzliche steuerfreie Sanierungsgelder zu entrichten. Der Gesamtbedarf 
des zusätzlichen Finanzierungsaufwandes beträgt 1,85 % der Summe der 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und 
Gehälter im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt EUR 2,1 Mio. (i. V. EUR 2 Mio.).

Langfristige Verbindlichkeiten bestehen wie im Vorjahr nicht; die Verbindlichkeiten sind 
alle innerhalb eines Jahres fällig.

Folgende finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeu-
tung sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Mietvertrag über das Gebäude in der Herrlichkeit 24
Dauer: 01.01.2018 – 31.07.2027
Wenn der Vertrag nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird verlängert er sich automatisch 
um zwei Jahre.

Mtl. Miete: 1.680,00 EUR
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3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

2025 2024
T€ T€

Entgelte 865 842

Finanzhilfe und Zuschüsse 181 142

Instrumentenmiete 23 23

Einnahmen Konzerte und Veranstaltungen 1 1

1.070 1.008

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen betreffen TEUR 46; i. V. TEUR 11 Zuschüsse.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö-
gens (TEUR 1.736; i. V. TEUR 2.258) resultieren aus dem im Vermögen des Eigenbetrie-
bes gehaltenen Bestand an Aktien der Avacon AG. Die Verringerung der Dividende begrün-
det sich mit dem Gesellschafterbeschluss der Avacon AG aus 2024, der für 5 Jahre ab 2025 
die Dividendenzahlung reduziert, um damit den Ausbau der Netze voranzutreiben und zu 
finanzieren.  

Personalaufwand
Die Beschäftigtenzahlen (einschließlich Angehörige der Betriebsleitung) der Kreismusik-
schule entwickelten sich folgendermaßen:

01.01.2025 Zugänge Abgänge 31.12.2025

Beamte (Teilzeit) 4 0 0 4

Angestellte (Vollzeit) 5 0 0 5

Angestellte (Teilzeit) 45 3 0 48

Arbeiter (Teilzeit) 2 0 0 2

56 3 0 59

Außerdem waren für einzelne Projekte Aushilfen (geringfügig Beschäftigte) tätig. In der Auf-
stellung über die Beschäftigten sind drei (i. V. drei) Personen mit ruhendem Anstellungs-
verhältnis nicht enthalten.
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Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

2025 2024
EUR EUR

Löhne und Gehälter

a) Löhne und Gehälter 1.952.224,46 1.861.748,30

b) Beamtenbesoldung 154.246,50 156.821,84
Aushilfslöhne 210,00 260,50

Pauschalsteuern 569,28 1.108,79

2.107.250,24 2.019.939,43

Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung

Gesetzliche soziale Aufwendungen 425.907,02 391.877,59

Beihilfen Arbeitnehmer 16.687,44 12.240,79
VBL Umlageaufwendungen Arbeitnehmer u. 

Beamtenversorgung 175.639,08 172.047,37
618.233,54 576.165,75

Personalaufwand gesamt 2.725.483,78 2.596.105,18

Zinsen und ähnliche Aufwendungen waren im Jahr 2025 in Höhe von EUR 152,47 zu 

verzeichnen.

III. Angaben zur Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 322.892,79 durch die Ent-
nahme aus der in den vergangenen Jahren gebildeten allgemeinen Rücklage auszuglei-
chen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Betriebsleitung/Betriebsausschuss

a) Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht aus dem kaufmännischen Leiter, dem Diplom-Betriebswirt 
(FH) Herrn Siegmar Peukert und dem pädagogisch/künstlerischen Leiter, dem Musikpä-
dagogen Herrn Uwe Wegert.

Die Vergütung der Betriebsleitung belief sich auf EUR 129.080,87 (i. V. EUR
125.066,22). 

b) Der Betriebsausschuss besteht gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung aus acht vom 
Kreistag des Landkreises Diepholz aus seiner Mitte entsandten Mitgliedern, dem Haupt-
verwaltungsbeamten (Landrat) und einem Vertreter des Personalrates des Eigenbetrie-
bes. Ein Vertreter des Eltern- und Förderkreises der Kreismusikschule des Landkreises 
Diepholz e.V. gehört dem Betriebsausschuss als beratendes Mitglied an. Weitere bera-
tende Mitglieder können gem. § 5 Abs. 3 der Betriebssatzung Fraktionen und Gruppen 
des Kreistages entsenden, denen kein stimmberechtigter Sitz im Betriebsausschuss zu-
steht. Die Mitglieder der Betriebsleitung nehmen an den Sitzungen des Betriebsaus-
schusses teil, sofern der Betriebsausschuss nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.
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Dem Betriebsausschuss gehören folgende Personen an:

stimmberechtigte Mitglieder

Hannelore Roitsch-Schröder (Kreistagsabgeordnete, Dipl. Sozialpädagogin)

Hermann Schröder (Kreistagsabgeordneter, Studiendirektor)

Volker Meyer (Landrat)

Jürgen Borchers (Kreistagsabgeordneter, Arbeiter) 

Hildburg Giehoff (Personalratsmitglied, Musiklehrerin)

Mercedes Isabell Jagst (Kreistagsabgeordnete, Groß- und Aussenhandelskauffrau)

Gudrun Klomburg (Kreistagsabgeordnete, Hausfrau)

Finn Erik Kortkamp (Kreistagsabgeordneter, Student)

Sigrid Rother (Kreistagsabgeordnete, kaufm. Angestellte)

Stefan Schanznig (Kreistagsabgeordneter, Rechtsanwalt)

Cathleen Schorling (Kreistagsabgeordnete, selbständig)

stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder

Jörg Raming (Vertreter des Personalrats, Musiklehrer)

nicht stimmberechtigte Mitglieder

Michael Schnieder (Kreistagsabgeordneter, ./.)

Nach § 24 der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Aus-
schüsse des Kreistages und die nach besonderen Rechtsvorschriften gebildeten Aus-
schüsse des Landkreises Diepholz können sich dem Kreistag angehörende Aus-
schussmitglieder durch andere Kreistagsabgeordnete ihrer Fraktion/Gruppe – sofern 
nicht sondergesetzlich geregelt – vertreten lassen. Die Vertretung wird durch die Frak-
tion/Gruppe geregelt und ist dem Ausschussvorsitzenden vorab anzuzeigen.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten wie im Vorjahr keine Sitzungsgelder.

2. Belegschaft 

Ohne die Betriebsleitung waren durchschnittlich 57 (i. V. 54) Beschäftigte bei der Kreis-
musikschule tätig (4 Beamte in Teilzeit, 4 Angestellte in Vollzeit, 47 Angestellte in Teilzeit 
und 2 Arbeiter in Teilzeit). Außerdem waren für einzelne Projekte Aushilfen (geringfügig 
Beschäftigte) tätig. Drei (i. V. drei) Personen mit ruhendem Arbeitsverhältnis sind nicht 
in den Beschäftigungszahlen enthalten.

3. Die Vergütung des Abschlussprüfers belief sich ohne Umsatzsteuer auf TEUR 8,5 (i. V. 
TEUR 8,5). Die Vergütung betrifft wie im Vorjahr ausschließlich Abschlussprüfungsleis-
tungen.  
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V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht einge-
treten.

Syke, den 31. März 2026

Siegmar Peukert Uwe Wegert
(Betriebsleiter) (Betriebsleiter)
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Lagebericht 2025

Kreismusikschule des Landkreises Diepholz
Herrlichkeit 24

28857 Syke

- Eigenbetrieb (gemeinnütziger Art) des Landkreises Diepholz
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I.     Grundlagen des Eigenbetriebes

       1.   Allgemeines

Der Landkreis Diepholz mit Sitz in Diepholz änderte die Organisationsform der 

Kreismusikschule mit dem 1. Januar 2006. Der bisherige Fachdienst Kreismusikschule wurde 

in den Eigenbetrieb (gewerblicher Art) Kreismusikschule umgewandelt und bis zum 

31.12.2019 in dieser Form geführt. Zum 01.01.2020 erfolgte dann die Änderung in einen 

Betrieb gemeinnütziger Art. Bei Beibehaltung der durch Zielgruppen, Aufgabenstellung und 

inhaltlicher Strukturen sich ergebenden unterschiedlichen Profile, sind die drei Eigenbetriebe 

Kreismusikschule, Kreismuseum und Volkshochschule zur besonderen Zusammenarbeit 

angehalten.

Mit der Einrichtung des Eigenbetriebs Kreismusikschule ist eine zweiköpfige Betriebsleitung 

mit pädagogisch/künstlerischem und kaufmännischem Schwerpunkt installiert worden. Für die 

Beschäftigten der Kreismusikschule wurde ein eigener Personalrat gebildet. Als 

Kontrollgremium besteht ein Betriebsausschuss, der aus acht vom Kreistag des Landkreises 

Diepholz aus seiner Mitte entsandten Mitgliedern, dem Hauptverwaltungsbeamten des 

Landkreises Diepholz und einem Vertreter des Personalrats des Eigenbetriebes besteht. Ein 

Vertreter des Eltern- und Förderkreises für die Kreismusikschule e.V. gehört dem 

Betriebsausschuss als beratendes Mitglied an. Weitere beratende Mitglieder können 

Fraktionen und Gruppen des Kreistages entsenden, denen kein stimmberechtigter Sitz im 

Betriebsausschuss zusteht.

                   2.  Aufgabenwahrnehmung

Die Kreismusikschule setzt ihre Entwicklung im Jahr 2025 gemäß den gesetzten strategischen 

Zielen fort.

Die Aufgaben der Musikschule sind die musikalische Grundbildung, die Breitenförderung, die 

Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium. 

Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen 

Tun, an der Leistung und am Erfolg. In der öffentlichen Musikschule ist besonders das 

Musizieren im Ensemble in Unter-, Mittel- und Oberstufe regelmäßiger Bestandteil der 

Ausbildung. Der Unterricht der Musikschule ist in vier Stufen gegliedert. Er wird je nach Fach 

und Stufe sowie nach pädagogischen Erwägungen als Klassen-, Gruppen- oder 

Einzelunterricht erteilt. Für jedes Unterrichts- und Ensemblefach gibt es Rahmenlehrpläne, die 

Ziele und Inhalte der Ausbildung formulieren. Eine regelmäßige Feststellung der Fortschritte 

soll Schülern, Eltern und Musikschule den individuellen Entwicklungsprozess aufzeigen. Für 

besonders leistungsfähige Schüler wird eine „Förderabteilung“ und eine „studienvorbereitende 
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Ausbildung“ angeboten. Zusätzlich verfolgt die Kreismusikschule die Kooperation mit 

Kindergärten, Schulen und Vereinen im gesamten Landkreis. 

II.     Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Kreismusikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben in kommunaler Trägerschaft. 

Dieser öffentliche Auftrag verpflichtet die KMS Menschen aller Altersstufen und 

gesellschaftlicher Schichten. Eine Sozialermäßigung soll den Zugang zu den Angeboten der 

KMS für alle möglich machen.

            2.   Geschäftsverlauf

In 2025 konnten die Kooperationen mit 13 Kindertagesstätten, 24 Grundschulen und 5 

weiterführenden allgemeinbildenden Schulen erfolgreich weitergeführt bzw. neu aufgebaut 

werden. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, unabhängig ihrer nationalen 

und sozialen Herkunft, Grundkenntnisse im gemeinsamen Musizieren zu vermitteln.

3.   Lage

                  a) Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Erträge von 2.924.627,55 EUR angefallen. Die Aufwendungen 

beliefen sich auf 3.247.520,34. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -322.892,79 EUR 

(2024 = 218.338,14 EUR). Dem Betriebsergebnis von TEUR -2.114 (i. V. –TEUR 2.138) 

standen das Finanzergebnis von TEUR 1.792 (i. V. TEUR 2.357) gegenüber. 

Die Erträge der KMS setzen sich wie folgt zusammen:

2025 2024 Ver-

änderung

EUR EUR EUR

Umsatzerlöse 1.069.563,91 1.007.986,55 61.577,36

Sonstige betriebliche Erträge 63.538,16 28.330,47 35.207,69

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 1.736.924,00 2.258.001,20 -521.077,20

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 54.601,48 98.840,40 -44.238,92

2.924.627,55 3.393.158,62 -468.531,07
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Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

2025 2024
T€ T€

Entgelte 864 842

Finanzhilfe und Zuschüsse 181 142

Instrumentenmiete 23 23

Einnahmen Konzerte und Veranstaltungen 1 1

1.069 1.008

Die Erhöhung der Einnahmen bei den Entgelten ist auf die sich in 2025 gestiegene Nachfrage 

für Musikunterricht zurückzuführen. Zusätzlich konnte ein höherer Zuschuss im Rahmen der 

Finanzhilfe erzielt werden. Die Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens resultieren 

aus dem im Vermögen des Eigenbetriebes gehaltenen Bestand an Aktien der Avacon AG.

Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind in 2025 in Höhe von EUR 54.601,48 entstanden.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes setzen sich wie folgt zusammen:

2025 2024 Ver-

änderung

EUR EUR EUR

Materialaufwand 36.789,67 61.018,91 -24.229,24

Personalaufwand 2.725.483,78 2.596.105,18 129.378,60

Abschreibungen 148.985,34 154.887,60 -5.902,26

Sonstige betriebliche Aufwendungen 335.708,08 362.359,87 -26.651,79

Zinsaufwand 152,47 47,92 104,55

Sonstige Steuern 401,00 401,00 0,00

3.247.520,34 3.174.820,48 72.699,86

Die Verringerung der Kosten des Materialaufwands ist auf geringere Kosten bei den 

Unterrichtsmaterialien und Honorarkosten zurückzuführen. Im Jahr 2025 sind die

Personalkosten um TEUR 129 entsprechend der Tarifverhandlungen des TVÖD gestiegen. 

Aufgrund der vollständigen Abschreibung von Anlagegütern in 2024 fand ebenfalls eine 

Reduzierung des Abschreibungsbetrages in 2025 statt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2025 um TEUR 27 auf TEUR 336

gesunken, was insbesondere auf geringeren Energiekosten beruht.

Mit dem Landkreis war ein operatives Ergebnis (Jahresergebnis ohne Erträge aus 

Wertpapieren des Anlagevermögens und Rücklagenentnahme) von – 2.138.600,00 EUR 

vereinbart. Das von der KMS erzielte operative Ergebnis beträgt – 2.114.265,80 EUR. Der 
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Finanzbedarf wurde um TEUR 24 unterschritten, was im Wesentlichen auf gestiegenen

Einnahmen im Unterrichtsbereich und der Finanzhilfe basiert.

                 b)   Finanzlage

Am 31.12.2025 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 2.630.135,90 EUR (31.12.2024 = 

2.930.592,80 EUR). Die Zahlungsfähigkeit der KMS war im Wirtschaftsjahr 2025 stets 

gegeben. 

Die Liquidität hat sich wie folgt entwickelt:

  2025   2024
TEUR TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit         -1.975             -2.219

Cashflow aus der Investitionstätigkeit         1.674 2.131

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit                 0             -898

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds            -301                -986

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode            2.931    3.917

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode           2.630               2.931

                 c)   Vermögenslage 

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital finanziert. Es besteht eine 

Überdeckung von 2.418.813,44 EUR (31.12.2024 = 2.709.982,23 EUR). Die 

Eigenkapitalquote beläuft sich auf 99 % (31.12.2024 = 99 %). 

          4.   Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Betriebsleitung zieht zur Steuerung des Eigenbetriebs den Wirtschaftsplan heran. Dabei 

werden insbesondere die Umsatzerlöse als auch die Personal- und Sachkosten einem 

Budgetvergleich unterzogen. Die in Form des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Vermögensplan 

und Stellenübersicht) existierenden Planungsrechnungen werden dazu im Laufe des 

Wirtschaftsjahres mehrmals mit den Ist-Werten verglichen. Notwendige Anpassungen werden 

unverzüglich eingeleitet.
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III.     Prognosebericht

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis unter Berücksichtigung des 

vorgegebenen operativen Ergebnisses (Jahresergebnis ohne Erträge aus Wertpapieren des 

Anlagevermögen) in Höhe von –2.230.900 EUR ausgegangen. Dabei wird mit Umsatzerlösen 

einschließlich Zuschüssen von 989.000 EUR gerechnet. Da die Dividenden der Avacon AG in 

den kommenden 5 Jahren geringer als bisher ausfallen werden, ist im Wirtschaftsplan 2026

eine Rücklagenentnahme von 493.976 EUR zur weiteren Deckung des Finanzbedarfs 

berücksichtigt.

IV.      Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Musikschule ist zur Sicherstellung ihres Finanzbedarfs nach wie vor auf die Dividende der 

Avacon AG angewiesen. Das Risiko der Verringerung oder des Ausfalls dieser Mittel besteht 

nach wie vor und ist von der KMS nicht zu beeinflussen. In wie weit der Ende Februar 2026 

ausgebrochene Nahost-Krieg die Dividende beeinflusst, ist nicht abzuschätzen. Nach dem

Ende der Corona-Pandemie hat sich bereits in 2023 eine Verbesserung der Umsatzsituation 

eingestellt, die sich durch die Normalisierung des Unterrichtsgeschehens in 2025 fortgesetzt 

hat. Gegenwärtig bestehen nach unserer Auffassung keine bestandsgefährdenden Risiken, 

die aus der positiven Rücklagenbildung der letzten Jahre resultiert.

Bereits im Juni 2022 wurde seitens des Bundessozialgerichts ein Urteil mit dem Aktenzeichen 

B 12 R 3/20 R zur Feststellung eines abhängigen Arbeitsverhältnisses für eine bis dahin als 

freiberuflich tätige Musikdozentin gesprochen. Da die Anwendbarkeit des Urteils in der Praxis 

zurzeit noch unklar ist, finden Gespräche zwischen Interessenvertretung und der Deutschen 

Rentenversicherung zur Abklärung des Sachverhaltes statt.

Sofern eine Anwendung auch auf die Vergangenheit nach den Gesprächen zwischen den 

Interessenvertretungen und der Deutschen Rentenversicherung erfolgen sollte, würde dieses 

zu finanziellen Belastungen führen. Bis Ende 2027 werden seitens der Rentenversicherung 

Prüfungen ausgesetzt und Regularien mit Interessenvertretern und dem Gesetzgeber 

entwickelt, wann ein abhängiges Arbeitsverhältnis bzw. eine Freiberuflichkeit konkret vorliegt. 

Aufgrund der genannten Abstimmungen wurde auf eine Bildung einer Rückstellung verzichtet. 

Im Fall der Kreismusikschule wird kein Handlungsbedarf erwartet.

Aufgrund des Ende Februar 2026 ausgebrochenen Nahost-Kriegs sind Engpässe in den Öl-

und Gaslieferungen zu erwarten. In wie weit dies zu steigenden Kosten führen wird, ist noch 

nicht abzusehen und von der Länge des Kriegs abhängig.
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2. Chancenbericht

Die Modernisierung der Musikschule steht weiterhin im Fokus der musikpädagogischen Arbeit.

Mit einer deutlich nach außen gerichteten „Drei-Sparten“-Aufstellung der KMS in „Pop-Klassik-

Kooperationen“ hat ein Imagewandel bereits begonnen. In diesem Imagewandel wird die 

Chance gesehen, die KMS für die nächsten Jahre neu aufzustellen. Getragen wird dieser 

Imagewandel vor allem durch das Projekt "Musikschule macht Schule" für alle Kinder der 

ersten Klassen an Grundschulen im Landkreis und der Weiterentwicklung des Bereiches Pop. 

Dabei werden die Kontakte zu namhaften Musikern der Pop-Scene weiter ausgebaut und 

jährliche Pop-Workshops mit ausgewählten Künstlern durchgeführt.

3. Gesamtaussage

Im Mittelpunkt des weiteren Gesamtverlaufs wird in Zukunft weiterhin die Gewinnung von 

Nachfolgelehrkräften in allen Bereichen der Kreismusikschule und die Unterrichtsversorgung 

im ländlichen Bereich stehen. Die Kreismusikschule steht vor dem Problem, dass viele 

Lehrkräfte in die Rentenzeit wechseln, die den Aufbau der Kreismusikschule in mehreren 

Jahrzehnten mitgestaltet und geprägt haben. Junge Nachfolgekräfte müssen hier sorgsam 

eingeführt werden. Gleichzeitig sollten aber auch Möglichkeiten geschaffen werden, die durch 

Einbringung neuer Impulse die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der neuen Lehrkräfte und 

der Kreismusikschule ermöglichen. 

Unvorhersehbare, kurzfristige äußere Einflüsse, die die Ertragslage negativ beeinflussen (z. 

B. Einbruch der Dividendenzahlung), können durch die derzeitige positive 

Rücklagenentwicklung aufgefangen werden.

V.     Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen 

Wertpapiere, Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Der Eigenbetrieb verfügt über einen solventen Teilnehmerstamm. Forderungsausfälle sind die 

absolute Ausnahme. Ein Großteil der Teilnehmer/-innen nehmen seit vielen Jahren 

wiederkehrend an Kursen und Veranstaltungen der Einrichtung teil.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Betriebserfolgs gegen 

finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt der 

Eigenbetrieb eine konservative Risikopolitik.
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Geldein- und Ausgänge werden hinsichtlich des Liquiditätsrisikos ständig überwacht, um 

Verbindlichkeiten und ständig wiederkehrende Zahlungsausgänge (z. B. Gehaltszahlungen) 

abzusichern.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt der Betrieb über ein adäquates 

Debitorenmanagement. Sind bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken 

erkennbar, werden Wertberichtigungen vorgenommen.

VI.     Bericht über Zweigniederlassungen

Die Kreismusikschule betreibt Unterrichtsräume an folgenden Orten im Landkreis Diepholz:

Städte

Diepholz, Sulingen, und Syke 

Gemeinden

Stuhr

In Syke befindet sich die Geschäftsstelle der Kreismusikschule mit den beiden Betriebsleitern

und dem Verwaltungspersonal. Die Musiklehrer verrichten ihren Unterricht an den öffentlichen 

Schulen bzw. sind sie in den eigenen Unterrichtsräumen tätig.

28857 Syke, 31.03.2026

________________________                 ______________________   

Siegmar Peukert                Uwe Wegert

              (Betriebsleiter)              (Betriebsleiter) 
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Anlage 8

BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERWEITERUNG DER

ABSCHLUSSPRÜFUNG NACH § 53 HGrG

gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720 (Stand 09.09.2010)

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie 

individualisierte Offenlegung der Organbezüge

1a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 

die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-

nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Betriebssatzung regelt die Verteilung der Aufgaben auf die Organe. Die Geschäfts-

verteilung innerhalb der Betriebsleitung ist in § 5 der Satzung allgemein festgelegt; das 

ist konkretisiert in der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung. In § 5 Abs. 5 der Be-

triebssatzung ist zusätzlich geregelt, wie bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 

Mitgliedern der Betriebsleitung zu verfahren ist. 

Eine Geschäftsordnung für das weitere Organ „Betriebsausschuss“ oder Weisungen des 

Betriebsausschusses zur Organisation der Geschäftsleitung liegen nicht vor. In der Be-

triebssatzung sind für die Organe und in der vorgenannten Geschäftsordnung für die 

Betriebsleitung ausreichende und sachgerechte Regelungen enthalten, die den Bedürf-

nissen des Eigenbetriebes Kreismusikschule entsprechen.

Es ist vorgesehen die Betriebssatzung und die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung 

zu ändern.

In der Betriebssatzung soll noch festgeschrieben werden, dass die Wirtschaftsführung 

und das Rechnungswesen auf der Grundlage des HGB erfolgen.

1b) Wie viel Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

Niederschriften hierüber erstellt?

In 2025 tagte der Betriebsausschuss dreimal. Niederschriften wurden erstellt.
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1c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des 

AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Mitglieder der Betriebsleitung gehören keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontroll-

gremium an.

1d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-

xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung 

ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung für die Betriebsleitung wurde im Anhang angegeben. Die genannte indi-

vidualisierte Form ist für Eigenbetriebe nicht vorgeschrieben. Die Mitglieder des Be-

triebsausschusses erhielten lt. Anhang keine Sitzungsgelder. 
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2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt ein den Bedürfnissen des Betriebes entsprechendes Organigramm, aus dem 

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Neufassung 

November 2015 / 1.6.2016.

Die Betriebsleitung überprüft den Plan regelmäßig. In der Dezember-Sitzung 2014 des 

Betriebsausschusses und des Kreistages wurde beschlossen, dass die Betriebsleitung 

beauftragt wurde, im ersten Halbjahr 2015 die Struktur der Kreismusikschule zu über-

prüfen und erste Maßnahmenvorschläge für weitere Entwicklungen zu erarbeiten. Das 

Ergebnis wurde auf der Sitzung am 08.07.2015 vorgetragen und entsprechende Be-

schlüsse gefasst.

2b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 

wird?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte erlangt, dass nicht nach 

den Regelungen verfahren wird.

2c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?

Für die Korruptionsprävention beim Eigenbetrieb gelten die ausführlichen Erläuterungen 

und Vorschriften der „Handlungsempfehlungen zur Korruptionsbekämpfung“ des Land-

kreises. Mit Hinweis hierauf erfolgt eine Belehrung neu eingestellter Mitarbeiter/innen, 

welche ihre Kenntnisnahme unterschreiben müssen. 
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2d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-

ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht 

eingehalten werden?

Derartige Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen sind für einzelne Entscheidungsprozesse 

vorhanden, wie z.B. vom Landkreis für die Vergabe von Aufträgen. Für Vergaben gelten 

die laufend vom Landkreis aktualisierten Arbeitsanweisungen hinsichtlich der Wertgren-

zen, ab welchen Vergaben dem Landkreis angezeigt werden müssen, bzw. – bei höhe-

ren Auftragswerten – für die zusätzliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des 

Landkreises. (Die für 2014 geltenden Grenzen wurden bisher nicht geändert.) 

Bei unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte dafür erlangt, dass nicht danach 

verfahren würde.

2e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-

tung, EDV)?

Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert. Sie werden aufbewahrt bei der kaufmänni-

schen Betriebsleitung. Die von uns verlangten Kopien von Verträgen wurden uns kurz-

fristig zur Verfügung gestellt.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und 

Controlling

3a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den 

Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen wird praktiziert durch Wirtschafts- und Stellenpläne, ebenso durch 

Pläne für die Kursangebote für Schulen, Kitas usw. Weitere Planungen sind weder ge-

setzlich vorgeschrieben noch erforderlich.

3b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, und zwar während des Jahres und am Ende des Wirtschaftsjahres. Zusätzlich wird 

verwiesen auf die Antwort zu Frage 2a) hinsichtlich des Beschlusses zur Überprüfung 

der Struktur der Kreismusikschule.

3c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 

besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Organisation des Rechnungswesens entspricht der Größe und den besonderen 

Anforderungen des Eigenbetriebes.

Eine Kostenrechnung für den Eigenbetrieb wird nicht für erforderlich gehalten.

3d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi-

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches auch eine laufende Liqui-

ditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet. Dies wird von der kaufmänni-

schen Betriebsleitung mit Hilfe des Rechnungswesens durchgeführt.
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3e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 

worden sind?

Es besteht ein Cash-Management durch laufende Überwachung aller Ein- und Auszah-

lungen, und zwar durch die kaufmännische Betriebsführung. Nicht erforderlich für den 

Eigenbetrieb ist ein zentrales Cash-Management mit einer laufenden Zusammenführung 

aller Zahlungen von vielen Betrieben (wie z.B. für eine gesamte Kommune bzw. einen 

gesamten Landkreis).

3f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-

nah und effektiv eingezogen werden?

Bei unserer Prüfung haben wir den Eindruck gewinnen können, dass die Entgelte für die 

Kurse zeitnah in Rechnung gestellt und diese sorgfältig hinsichtlich der Einzahlung über-

wacht werden.

3g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 

es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Eine Abteilung Controlling besteht nicht. Einzelaufgaben (wie z.B. Kassenprüfungen) 

wurden von der kaufmännischen Betriebsführung wahrgenommen.

3h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-

teiligung besteht?

Tochterunternehmen oder Beteiligungen mit wesentlichen Einflussmöglichkeiten beste-

hen nicht. Von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung für den Eigenbetrieb sind die 

Stückaktien der Avacon AG. Die Überwachung dieser Aktien im Hinblick auf ihre Wert-

entwicklung sowie der Gewinnausschüttungen erfolgt durch die kaufmännische Be-

triebsleitung. Das wird unterstützt durch das vorhandene Rechnungswesen.
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können?

Bisher sind von der Betriebsleitung keine speziellen Frühwarnsignale schriftlich definiert 

worden, jedoch erfolgt eine laufende Überwachung einerseits der Finanzen und ande-

rerseits der Kurse der Kreismusikschule. Letzteres geschieht durch laufende Beobach-

tung der Belegung der Kurse, um bei ungünstiger / negativer Belegung entsprechende 

Konsequenzen zu ziehen, z.B. durch Erstellung neuer Konzepte.

4b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Antwort entfällt aufgrund der Antwort zu Frage 4a).

4c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine Dokumentation von Maßnahmen zur Risikoabwehr und/oder –begrenzung erfolgte 

bisher nicht.

4d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?

Da Frühwarnsignale und Maßnahmen zur Risikoabwehr bisher nicht dokumentiert wur-

den, erfolgte bisher auch keine Abstimmung und Anpassung mit dem aktuellen Ge-

schäftsumfeld. Es ist vorgesehen, ein Konzept einzuführen für Grundschulen, damit je-

des Kind die Möglichkeit hat, ein Musikinstrument erlernen zu können.
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Deri-

vate

5a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-

menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu 

gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 

eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien aus-

schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden 

dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Derartige Geschäfte werden von dem Eigenbetrieb nicht eingesetzt. 

5b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi-

tionen und zur Risikobegrenzung?

Derartige Geschäfte werden von dem Eigenbetrieb nicht eingesetzt. 

5c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-

mentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

 Erfassung der Geschäfte

 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

 Kontrolle der Geschäfte?

Derartige Geschäfte werden von dem Eigenbetrieb nicht eingesetzt. 
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5d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-

vatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, da die oben genannten Geschäfte vom Eigenbetrieb nicht eingesetzt werden. 

5e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, da die oben genannten Geschäfte vom Eigenbetrieb nicht eingesetzt werden. 

5f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die of-

fenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, da die oben genannten Geschäfte vom Eigenbetrieb nicht eingesetzt werden. 
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Fragenkreis 6: Interne Revision

6a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne 

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als selbständige Stelle oder wird diese Funk-

tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision besteht für den Eigenbetrieb selbst nicht. Das Rechnungsprü-

fungsamt als zuständige Prüfstelle sieht den Jahresabschluss aus seiner Sicht kritisch 

durch (nach der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer). Die kaufmännische Betriebslei-

tung führt gewisse interne Revisionsarbeiten durch (z.B. Kassenprüfungen).

6b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Da keine eigene interne Revisionsabteilung besteht, entfällt die Frage grundsätzlich. Bei 

den Revisionsarbeiten der kaufmännischen Betriebsleitung besteht nach unserer Ein-

schätzung keine Gefahr von Interessenkollisionen.

6c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Kon-

zernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unver-

einbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch ge-

trennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention 

berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Da keine eigene interne Revisionsabteilung besteht, entfällt die Frage.

6d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt?

Entfällt mangels eigener interner Revision.

6e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich?
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Entfällt mangels eigener interner Revision.

6f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernre-

vision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt mangels eigener interner Revision.

- TOP 6 -

Seite 70 von 99 der Aktenmappe



Anlage 8

- 12 -

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-

denden Beschlüssen des Überwachungsorgans

7a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 

worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Beschlüsse des Betriebsausschus-

ses wurden in 2025 eingeholt 

- für die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und die Ergebnisverwendung,

- für den Wirtschaftsplan 2026

7b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kreditgewährungen an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Betriebsausschusses er-

folgten nicht.

7c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 

worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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7d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen 

des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte erlangt, dass die Geschäfte 

und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung oder Geschäftsanwei-

sungen oder bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

8a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate-

rielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabi-

lität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen in Sachanlagen 2025 wurden nach unserem Eindruck angemessen 

und rechtzeitig durch die Betriebsleitung geplant (insgesamt TEUR 117) und vor Reali-

sierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft. Entgegen der Planzahlen er-

höhten sich die Investitionen um TEUR 77. Hierbei handelte es sich vor allem um Rest-

zahlungen für den Neubau der Kreismusikschule beim Gymnasium Syke, die bereits in 

den Vorjahren mit eingeplant waren.

8b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 

ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-

gen)?

Vor den Anschaffungen 2025 wurden lt. Auskunft des kfm. Betriebsleiters ausreichende 

Angebote eingeholt, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu gewinnen. 

Generell sind die Wertgrenzen für die Vergabe von Aufträgen zu beachten, die ab ge-

wisser Höhe (> TEUR 10) zur Anzeige an das RPA bzw. (> TEUR 20) zusätzlich zur 

Prüfung durch das RPA zwingen.

8c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Investitionen 2025 wurden diesbezüglich durch die kaufmännische Betriebsleitung

überwacht, Abweichungen von den Planwerten wurden untersucht (mit Folgen für den 

Wirtschaftsplan für das Folgejahr).

8d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
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Für Sachinvestitionen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens waren im Wirt-

schaftsplan 2025 angesetzt TEUR 40, während tatsächlich aber TEUR 117 verausgabt 

wurden. Zur weiteren Begründung siehe Frage 8a).

8e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Verträge haben wir für 2025 nicht festgestellt.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. 

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir bei unserer Prüfung für 

2025 nicht festgestellt. 

9b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Lt. Auskunft des kfm. Betriebsleiters wurden mindestens 3 Angebote eingeholt.
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

10a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Betriebsausschuss wurde 2025 in den 3 Sitzungen Bericht erstattet.

10b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die gegebenen Berichte 2025 waren nach unserer Beurteilung geeignet, einen zutref-

fenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes und dessen wichtigste 

Betriebsbereiche zu vermitteln.

10c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-

che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde angemessen über wesentliche Vorgänge unterrichtet. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle 

sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir im 

Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

10d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ein Bericht entsprechend der oben genannten Gesetzesgrundlage ist nicht angefordert 

worden.

10e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG 

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
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Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung haben sich bei unserer Prü-

fung nicht ergeben.

10f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-

örtert?

Es besteht keine D&O-Versicherung.

10g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 

worden?

Hierzu liegen keine Erkenntnisse vor.
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir nicht festgestellt.

11b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein. Die Bestände sind angemessen.

11c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 

bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-

genstände wesentlich beeinflusst wird?

Die Avacon AG hat mit Schreiben vom 27.02.2026 mitgeteilt, dass der Verkehrswert der 

Aktien EUR 66,0 Mio. beträgt, während der Buchwert zum 31.12.2025 mit EUR 20,0 Mio. 

aktiviert wurde.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

12a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-

verpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur wird auf den Prüfungsbericht verwiesen im Abschnitt D.III. Investiti-

onsverpflichtungen, die nach dem Abschlussstichtag 31.12.2025 noch zu erfüllen wären, 

bestehen nicht. Andere Erkenntnisse wurden bei der Jahresabschlussprüfung nicht ge-

wonnen.

12b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-

aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es handelt sich hier nicht um einen Konzern.

12c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb erhält eine Finanzhilfe gemäß § 9 b Abs. 1 des niedersächsischen Gesetzes 

über das Lotterie- und Wettwesen über den Landesverband der niedersächsischen Mu-

sikschulen e.V., eine finanzielle Förderung im Rahmen des Musikalisierungsprogramms 

„Wir machen die Musik!“. Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir keine An-

haltspunkte festgestellt, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des 

Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Auf die Ausführungen zum G.u.V.-Posten 1 in der Anlage 9 (Abschn. B) zum Bericht wird 

verwiesen.
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung?

Derartige Finanzierungsprobleme bestehen nicht, da der Eigenbetrieb besonders gut mit 

Eigenkapital ausgestattet ist. Auf die Ausführungen im Bericht zum Eigenkapitalanteil in 

der Bilanz wird verwiesen (Abschnitt D.III.)

13b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Von der Betriebsleitung wird vorgeschlagen, dass der Jahresfehlbetrag von EUR 

322.892,79 wie folgt verwendet wird: Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbe-

trag durch die Entnahme aus allgemeinen Rücklage auszugleichen.
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4. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

14a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzern nach Segmenten/Kon-

zernunternehmen zusammen?

Eine Unterteilung im Eigenbetrieb nach Segmenten besteht nicht.

14b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

14c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-

ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Leistungsbeziehungen zwischen 

dem Eigenbetrieb und dem Landkreis, den anderen Eigenbetrieben und Eigengesell-

schaften des Landkreises wurden zu marktüblichen Konditionen für öffentliche Verwal-

tungen / Betriebe vorgenommen. 

14d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-

tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Kreismusikschule hat das Wirtschaftsjahr 2025 aufgabenbedingt mit einem negati-

ven Betriebsergebnis abgeschlossen. Aufgrund des geringeren Finanzergebnisses (Ge-

winnausschüttungen der Avacon AG) ergab sich ein Jahresfehlbetrag.

15b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 

Maßnahmen handelt es sich?

Die Betriebsleitung ist weiterhin bemüht, durch einen effizienteren Einsatz der Musikpä-

dagogen den Kostendeckungsgrad zu erhöhen.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbes-

serung der Ertragslage

16a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Musikschulbetrieb ist als grundsätzlich defizitär anzusehen. Verluste sollen durch 

die Dividendenzahlungen der AVACON AG ausgeglichen werden. Aufgrund von gestie-

genen Personalkosten, bestehend aus der Tariferhöhung des TVÖD 2025, reichte die 

Dividendenzahlung nicht aus. Die seit 2025 gekürzte Dividendenauszahlung hilft zur Be-

seitigung des Jahresfehlbetrages auch nur bedingt.

16b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 

Unternehmens zu verbessern?

Durch die Erschließung neuer Zielgruppen und die intensivere Zusammenarbeit mit den 

allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten soll die Ertragslage verbessert wer-

den. Zur Erhöhung des operativen Ergebnisses wurde zum 01.08.2025 eine Anhebung 

der Gebühren vom Kreistag verabschiedet.
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